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Die Wahlen zum europäischen Parlament stehen vor
der Tür. 

Anlässlich von Wahlen auf Landes-, Bundes- und
europäischer Ebene erreichen die Abteilung Gemeinde-
angelegenheiten immer wieder Anfragen bzw. Be-
schwerden, die die Wahlwerbung von Bürgermeistern
für ihrer politischen Gesinnung nahe stehende Wahl-
werber zum Landtag, zum Nationalrat, zum Bundes-
präsidenten oder zum europäischen Parlament zum
Gegenstand haben. Entsprechende Beschwerden waren
in den letzten Jahren mehrmals bereits Gegenstand von
schriftlichen Anfragen an den Gemeindereferenten bzw.
die Gemeindereferentin der Tiroler Landesregierung.

Dazu wird seitens der Abteilung Gemeindeangele-
genheiten zu bedenken gegeben:

1. Die Gemeinde ist aus der Wahlwerbung heraus-
zuhalten. Es ist daher nicht zulässig, Wahlwerbung mit
dem Briefkopf der Gemeinde, mit dem Gemeindewap-
pen und der Aufschrift „Gemeinde ……“, und derglei-
chen zu betreiben bzw. die Gemeinde durch die Her-
stellung und die Versendung von für die Wahlwerbung
bestimmten Schriftstücken im und durch das Gemein-
deamt zu belasten.

2. Eine Frau oder ein Mann, die oder der in das Amt
eines Bürgermeisters gewählt worden sind, haben be-
müht zu sein, getreu ihrem Gelöbnis unparteiisch ihres
Amtes zu walten. Sie haben deshalb aber nicht ihre po-
litische Gesinnung abzulegen oder zu verleugnen. Es ist
das letztlich verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht
einer Bürgermeisterin und eines Bürgermeisters zu ihrer
politischen Gesinnung zu stehen und ihrer politischen
Gesinnung nahe stehende Wahlwerber zum Landtag,
zum Nationalrat, zum Bundespräsidenten oder zum
europäischen Parlament nach Kräften zu unterstützen.

Ihre persönliche Unterstützung haben sie dadurch zum
Ausdruck zu bringen, dass sie ihren persönlichen Brief-
kopf verwenden; es ist nichts dagegen einzuwenden,
wenn sie in diesem Zusammenhang zu ihrem Vor- und
Familiennamen zudem die auf ihre Person zutreffende
Funktionsbezeichnung Bürgermeisterin oder Bürger-
meister führen. Es ist auch nichts dagegen einzuwen-
den, wenn sie Wahlwerbung auch mit sachlicher Infor-
mation, wie Hinweise auf Ort und Zeit der Wahl und
dergleichen verbinden. Ihre Wahlwerbung für ihrer
politischen Gesinnung nahe stehende Wahlwerber sollte
aber eindeutig als ihr persönliches Anliegen und ihre
persönliche Botschaft erkennbar sein. Jeder irrefüh-
rende Bezug zur Gemeinde, wie Briefkopf der Ge-
meinde, Gemeindewappen und Aufschrift „Gemeinde
…..“, und dergleichen und jede Belastung der Gemeinde
durch die Herstellung und die Versendung von für die
Wahlwerbung bestimmten Schriftstücken im und durch
das Gemeindeamt sind zu unterlassen.

3. Die Verwendung des Aufdruckes „Amtliche Mit-
teilung“ ist allein von postrechtlicher Bedeutung. Es
wird dadurch der Empfängerkreis selbst auf solche Per-
sonen erweitert, die die Erklärung abgegeben haben,
Info.Post Sendungen zu verweigern. „Amtliche Mittei-
lungen“ im Sinn der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen sind von einer Gebietskörperschaft herausgegebene
Informationen an die Bürger in Angelegenheiten der
Hoheitsverwaltung, wenn diese Sendungen in unmittel-
barer Nähe des Freimachungsvermerkes den deutlich
sichtbaren Vermerk „Amtliche Mitteilung“ tragen (siehe
Punkt 2.4.1.5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Info.Post, gültig ab 1. Jänner 2009). Die in Rede ste-
hende Wahlwerbung ist nicht der Gebietskörperschaft
Gemeinde zurechenbar und rechtfertigt daher nicht den
Aufdruck „Amtliche Mitteilung“.
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Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 4. Fe-
bruar 2009 die Verordnung über eine Satzung für die
Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbände be-
schlossen. Die Verordnung wurde im Landesgesetzblatt
für Tirol Stück 14 unter Nr. 31 verlautbart und ist mit
dem Ablauf des 31. März 2009 in Kraft getreten.

Die Satzung gilt für die nach § 60 des Personen-
standsgesetzes, BGBl. Nr. 60/1983, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 100/2005, gebildeten Stan-
desamtsverbände und für die nach § 47 des Staatsbür-
gerschaftsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 311, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2008, gebildeten Staats-
bürgerschaftsverbände.

Die Organe des Gemeindeverbandes sind die Ver-
bandsversammlung und der Verbandsobmann. Für einen
Gemeindeverband mit mehr als zwölf Gemeinden ist ein
Verbandsausschuss zu bilden. Die Organe sind erstmals
nach der Bildung des Gemeindeverbandes und weiters
jeweils nach den allgemeinen Gemeinderats- und Bür-
germeisterwahlen einzurichten bzw. neu zusammenzu-
setzen.

Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürger-
meistern der dem Gemeindeverband angehörenden Ge-
meinden sowie aus dem Verbandsobmann und seinem
Stellvertreter, auch wenn sie nicht Bürgermeister einer
solchen Gemeinde sind. Ein Bürgermeister wird im Fall
seiner Verhinderung durch die Bürgermeister-Stellver-
treter der Reihe nach und bei deren Verhinderung durch
das jeweils älteste der übrigen Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes vertreten. Die Verbandsversammlung ist das
oberste Organ des Gemeindeverbandes. Sie hat über alle
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu ent-
scheiden und die Geschäftsführung der übrigen Ver-
bandsorgane zu überwachen. Werden die Personen-
stands- und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten dienst-
leistend von der Sitzgemeinde besorgt, obliegt der Ver-
bandsversammlung insbesondere die Festsetzung des
Voranschlages und die Genehmigung des Rechnungsab-
schlusses mit dem für die Verteilung auf die dem Ge-
meindeverband angehörenden Gemeinden anerkannten
Aufwand und Überschuss der Ansätze 0220 Standesamt
und 0250 Staatsbürgerschaft der Sitzgemeinde. Die Ver-
bandsversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und der Ver-
bandsobmann oder sein Stellvertreter und insgesamt
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Wird

diese Anzahl nicht erreicht, so ist innerhalb von zwei
Wochen eine weitere Sitzung einzuberufen, die ohne
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfähig ist. Zu einem gültigen Beschluss und zu
einer gültigen Wahl ist die Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder erforderlich.

Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verband-
sobmann, seinem Stellvertreter und so vielen weiteren
Mitgliedern, dass die Anzahl der stimmberechtigten Mit-
glieder mindestens drei beträgt. Die weiteren Mitglieder
werden von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte
auf sechs Jahre gewählt. Sie haben ihre Geschäfte bis zur
Neuwahl der weiteren Mitglieder des Verbandsaus-
schusses weiterzuführen. Für jedes weitere Mitglied ist
ein Ersatzmitglied zu wählen. Kommt im ersten Wahl-
gang die einfache Stimmenmehrheit nicht zustande, so
gilt als gewählt, wer im zweiten Wahlgang die meisten
Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los, das von dem an Jahren jüngsten Mit-
glied der Verbandsversammlung zu ziehen ist. Dem Ver-
bandsausschuss obliegt die Vorberatung und Antrag-
stellung in allen der Beschlussfassung durch die Ver-
bandsversammlung unterliegenden Angelegenheiten.
Der Verbandsausschuss ist beschlussfähig, wenn alle
Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und der
Verbandsobmann oder sein Stellvertreter und so viele
weitere Mitglieder anwesend sind, dass die Anzahl der
stimmberechtigten Mitglieder mindestens drei beträgt.
Zu einem gültigen Beschluss ist die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder erforderlich.

Der Verbandsobmann und sein Stellvertreter werden
von der Verbandsversammlung auf sechs Jahre gewählt.
Sie haben ihre Geschäfte bis zur Neuwahl des Verbands-
obmannes bzw. seines Stellvertreters weiterzuführen.
Kommt im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehr-
heit nicht zustande, so gilt als gewählt, wer im zweiten
Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von dem an
Jahren jüngsten Mitglied der Verbandsversammlung zu
ziehen ist. Der Verbandsobmann und sein Stellvertreter
müssen nicht Vertreter einer dem Gemeindeverband an-
gehörenden Gemeinde, aber zum Landtag wählbar sein.
Der Verbandsobmann und sein Stellvertreter haben,
wenn sie nicht Vertreter einer dem Gemeindeverband
angehörenden Gemeinde sind, in der Verbandsver-
sammlung und im Verbandsausschuss nur beratende
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Stimme. Der Verbandsobmann wird im Fall seiner Ver-
hinderung durch seinen Stellvertreter, bei dessen Ver-
hinderung durch das jeweils älteste der übrigen Mitglie-
der des Verbandsausschusses, sofern ein solcher nicht
besteht, der Verbandsversammlung vertreten. Der Ver-
bandsobmann führt die Geschäfte des Gemeindever-
bandes. Ihm obliegt die Entscheidung in allen Angele-
genheiten, die nicht einem anderen Verbandsorgan über-
tragen sind. Der Verbandsobmann hat die Beschlüsse der
übrigen Verbandsorgane zu vollziehen. Der Verbands-
obmann kann in jenen Fällen, in denen wegen Gefahr
im Verzug das zuständige Verbandsorgan nicht recht-
zeitig einberufen werden kann, die Angelegenheit allein
entscheiden; die Entscheidung ist ohne unnötigen Auf-
schub dem zuständigen Verbandsorgan zur nachträg-
lichen Kenntnisnahme und Genehmigung vorzulegen.
Der Verbandsobmann vertritt den Gemeindeverband
nach außen.

Die Verbandsversammlung hat einen Überprüfungs-
ausschuss zu wählen. Er besteht aus drei Mitgliedern.
Die Mitglieder des Überprüfungsausschusses müssen
Mitglieder des Gemeinderates einer verbandsangehöri-
gen Gemeinde sein. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre.
Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen.
Kommt im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehr-
heit nicht zustande, so gilt als gewählt, wer im zweiten
Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von dem an
Jahren jüngsten Mitglied der Verbandsversammlung zu
ziehen ist. Der Überprüfungsausschuss hat die Gebarung
des Gemeindeverbandes auf ihre Gesetzmäßigkeit, Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu
überprüfen. Werden die Personenstands- und Staatsbür-
gerschaftsangelegenheiten dienstleistend von der Sitz-
gemeinde besorgt, obliegt dem Überprüfungsausschuss
im Einvernehmen mit dem Überprüfungsausschuss der
Sitzgemeinde die Prüfung des für die Verteilung auf die
dem Gemeindeverband angehörenden Gemeinden maß-
geblichen Aufwandes und Überschusses der Ansätze
0220 Standesamt und 0250 Staatsbürgerschaft.

Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes ist das Ge-
meindeamt der Sitzgemeinde. Werden die Personen-
stands- und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten dienst-
leistend von der Sitzgemeinde besorgt, so sind die nach
dem Personenstandsgesetz und Staatsbürgerschaftsge-
setz 1985 anfallenden hoheitlichen Aufgaben von den
dafür abgestellten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
der Sitzgemeinde im Auftrag, im Namen und in der Ver-
antwortung des Verbandsobmannes zu führen.

Für die Organe des Gemeindeverbandes gelten die
Bestimmungen der Tiroler Gemeindeordnung 2001
über die Gemeindeorgane sinngemäß mit der Maßgabe,
dass dem Gemeinderat die Verbandsversammlung, dem
Bürgermeister der Verbandsobmann, dem Gemeinde-
vorstand der Verbandsausschuss, dem Überprüfungs-
ausschuss einer Gemeinde der Überprüfungsausschuss
des Gemeindeverbandes und dem Gemeindeamt die
Geschäftsstelle entspricht.

Beitragspflicht: Der durch Einnahmen nicht ge-
deckte Aufwand des Gemeindeverbandes ist auf die ihm
angehörenden Gemeinden entsprechend dem Verhält-
nis der Einwohnerzahlen jährlich aufzuteilen. Für die
Ermittlung der Einwohnerzahlen ist das endgültige Er-
gebnis der jeweils letzten Volkszählung heranzuziehen.
Der Verbandsobmann hat den Gemeinden bis spätestens
30. Oktober die im folgenden Jahr zu entrichtenden Vo-
rauszahlungen sowie nach dem Vorliegen des Rech-
nungsabschlusses unverzüglich den für dieses Jahr zu
leistenden Beitrag schriftlich mitzuteilen. Aufgrund des
Rechnungsabschlusses sich ergebende Guthaben sind
auf die nächst folgenden Vorauszahlungen bzw. auf den
nächst folgenden Beitrag anzurechnen.

Haftung: Die dem Gemeindeverband angehörenden
Gemeinden haften für dessen Verbindlichkeiten unter-
einander im Verhältnis ihrer Beitragspflicht.

Bestimmungen für den Fall der nachträglichen
Einbeziehung und der Ausgliederung von Gemein-
den, für den Fall der Auflösung des Gemeindever-
bandes und über die Verwendung des Vermögens:
Wird eine Gemeinde nachträglich in einen Gemeinde-
verband einbezogen, so hat sie vom Tag der Einbezie-
hung an Beiträge zu leisten. Wird die Einbeziehung nicht
mit dem Beginn eines Jahres wirksam, so hat die Ge-
meinde den ersten Beitrag anteilig zu leisten. Eine aus
einem Gemeindeverband ausgegliederte Gemeinde hat
gegenüber dem Gemeindeverband keinen Anspruch auf
Erstattung der von ihr geleisteten Beiträge. Die in einen
Gemeindeverband einbezogene Gemeinde kann zu
einem angemessenen Beitrag zu vor ihrer Einbeziehung
getätigten Investitionen verhalten werden. Das Aus-
maß, in dem eine Gemeinde zur Bildung des Vermögens
des Gemeindeverbandes beigetragen hat, kann anläss-
lich ihrer Ausgliederung angemessen berücksichtigt
werden. Das Vermögen eines aufgelösten Gemeinde-
verbandes ist zur Deckung seiner Verbindlichkeiten
heranzuziehen. Das verbleibende Vermögen ist auf die
beteiligten Gemeinden in dem Verhältnis aufzuteilen, in
dem sie zur Bildung des Vermögens des Gemeindever-
bandes beigetragen haben.
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Übergangsbestimmung: Organe, die nach den Be-
stimmungen der außer Kraft getretenen Verordnung
ihre konstituierende Sitzung abgehalten haben und ge-
wählt worden sind, bleiben im Amt; sie sind als Organe
im Sinn der Bestimmungen der in Kraft getretenen Ver-
ordnung anzusehen.

Der Rechnungshof führte in den letzten Monaten
stichprobenweise Einschauen in Standesamts- und
Staatsbürgerschaftsverbände quer durch das ganze
Bundesgebiet durch. In Tirol wurden drei Gemeinde-
verbände eingesehen.

Der Rechnungshof setzte sich kritisch mit der
Dienstleistung der Sitzgemeinde für den Standesamts-
und Staatsbürgerschaftsverband, mit der mangelnden
Organisation in einzelnen Standesamts- und Staatsbür-
gerschaftsverbänden und mit der – aus seiner Sicht nicht
ausreichenden – Verordnung der Landesregierung
LGBl. Nr. 7/1987, über die Satzung der Sanitätsspren-
gel, der Standesamtsverbände und der Staatsbürger-
schaftsverbände auseinander.

Im Weg von Verordnungen des Landeshauptmannes
wurden in Tirol 55 Standesamtsverbände gebildet. Ge-
meinden, die zu einem Standesamtsverband vereinigt
sind, bilden kraft Gesetzes einen Staatsbürgerschafts-
verband.

Die Gemeinden 
1. Imst, Imsterberg, Karres, Karrösten, Mils bei Imst,

Roppen, Tarrenz,
2. Mieming, Obsteig,
3. Ötz, Sautens,
4. Silz, Mötz,
5. Stams, Rietz,
6. Wenns, Arzl im Pitztal, Jerzens,
7. Axams, Birgitz, Götzens, Grinzens,
8. Fulpmes, Mieders, Schönberg im Stubaital, Telfes

im Stubai,
9. Gries am Brenner, Obernberg am Brenner,
10. Hall in Tirol, Absam, Ampass, Gnadenwald, Mils,

Rinn, Thaur, Tulfes,
11. Kematen in Tirol, Gries im Sellrain, Oberperfuss,

Ranggen, St. Sigmund im Sellrain, Sellrain, Unterper-
fuss, Völs,

12. Matrei am Brenner, Mühlbachl, Navis, Pfons,
13. Mutters, Natters,
14. Patsch, Ellbögen,
15. Seefeld in Tirol, Leutasch, Reith bei Seefeld, Schar-

nitz,
16. Sistrans, Aldrans, Lans,
17. Steinach am Brenner, Gschnitz, Schmirn, Trins,

Vals,

18. Telfs, Flaurling, Oberhofen im Inntal, Pettnau,
Pfaffenhofen, Polling in Tirol, Wildermieming,

19. Wattens, Baumkirchen, Fritzens, Kolsass, Kol-
sassberg, Volders, Wattenberg,

20. Zirl, Inzing, Hatting,
21. Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob in Haus,

St. Ulrich am Pillersee,
22. Hopfgarten im Brixental, Itter,
23. Kirchberg in Tirol, Brixen im Thale,
24. Kitzbühel, Aurach bei Kitzbühel, Jochberg,

Oberndorf in Tirol, Reith bei Kitzbühel,
25. Kössen, Schwendt,
26. St. Johann in Tirol, Going am Wilden Kaiser,

Kirchdorf in Tirol,
27. Brixlegg, Münster, Radfeld, Rattenberg, Reith im

Alpbachtal,
28. Kramsach, Brandenberg,
29. Kufstein, Langkampfen, Schwoich, Thiersee,
30. Niederndorf, Ebbs, Erl, Niederndorferberg, Ret-

tenschöss, Walchsee,
31. Söll, Ellmau, Scheffau am Wilden Kaiser,
32. Wörgl, Angath, Bad Häring, Breitenbach am Inn,

Kirchbichl, Kundl, Mariastein, Angerberg,
33. Kappl, Galtür, Ischgl, See,
34. Landeck, Fließ, Flirsch, Grins, Pians, Schönwies,

Stanz bei Landeck, Strengen, Tobadill,
35. Pfunds, Spiss,
36. Prutz, Faggen, Fendels, Kaunerberg, Kaunertal,

Kauns, Ladis,
37. Ried im Oberinntal, Fiss, Serfaus, Tösens,
38. St. Anton am Arlberg, Pettneu am Arlberg,
39. Abfaltersbach, Anras, Strassen,
40. Lienz, Ainet, Amlach, Assling, Dölsach, Gaim-

berg, Iselsberg-Stronach, Lavant, Leisach, Nikolsdorf,
Nussdorf-Debant, Oberlienz, St. Johann im Walde,
Schlaiten, Thurn, Tristach,

41. Matrei in Osttirol, Prägraten am Großvenediger,
Virgen,

42. Obertilliach, Untertilliach,
43. St. Veit in Defereggen, St. Jakob in Defereggen,
44. Sillian, Außervillgraten, Heinfels, Innervillgraten,

Kartitsch,
45. Ehrwald, Berwang, Biberwier, Bichlbach, Ler-

moos,
46. Elbigenalp, Bach, Gramais, Häselgehr, Holzgau,

Kaisers, Steeg,
47. Reutte, Breitenwang, Ehenbichl, Heiterwang,

Höfen, Lechaschau, Musau, Pflach, Pinswang, Wängle,
48. Tannheim, Grän, Nesselwängle, Schattwald,

Zöblen,
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49. Weißenbach am Lech, Elmen, Forchach, Hinter-
hornbach, Namlos, Pfafflar, Stanzach, Vorderhornbach,

50. Achenkirch, Steinberg am Rofan,
51. Fügen, Bruck am Ziller, Fügenberg, Hart im Zil-

lertal, Schlitters, Uderns,
52. Jenbach, Buch bei Jenbach, Eben am Achensee,

Gallzein, Strass im Zillertal, Wiesing,
53. Mayrhofen, Brandberg, Finkenberg, Hippach,

Schwendau,
54. Schwaz, Pill, Stans, Terfens, Vomp, Weer, Weer-

berg,
55. Zell am Ziller, Aschau im Zillertal, Gerlos, Ger-

losberg, Hainzenberg, Kaltenbach, Ramsau im Zillertal,
Ried im Zillertal, Rohrberg, Stumm, Stummerberg, Zell-
berg,
bilden einen Standesamts- und Staatsbürgerschaftsver-
band. Die erstgenannte Gemeinde ist die Sitzgemeinde
und trägt der Standesamts- und Staatsbürgerschaftsver-
band ihren Namen.

An sich läge es nahe, wenn der Standesamts- und
Staatsbürgerschaftsverband die Personenstands- und
Staatsbürgerschaftsangelegenheiten selbst wahrnehmen
würde; das würde einen eigenen Haushalt und eigenes
Personal erfordern.

In der Praxis führen die Sitzgemeinden den Haushalt
und die Dienstposten bzw. Stellen für die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die die nach dem Personenstandsge-
setz und nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 wahr-
zunehmenden Aufgaben besorgen. Diese Praxis hat in
der Einrichtungsverordnung des Landeshauptmannes
für die Standesamtsverbände ihre historische Grundlage
(vgl. § 1 Abs. 3 der Verordnung des Landeshauptmannes
vom 27. Juli 1966, Bote für Tirol Nr. 164, mit der Stan-
desamtsbezirke gebildet werden). Die Sitzgemeinden
sind damit entsprechend dieser historischen Grundlage
und des folgenden Konsenses über die Wahrnehmung der
in Rede stehenden Aufgaben dienstleistend für den Stan-
desamts- und Staatsbürgerschaftsverband tätig. Den
Haushalt (mit den Ansätzen 0220 Standesamt und 0250
Staatsbürgerschaft) und Dienstposten- und Stellenplan
dieser Gemeinden legt der Gemeinderat der Sitzge-
meinden fest.

Die Verbandsversammlung und der Verbandsobmann
stellen die Verbindung zum Standesamts- und Staats-
bürgerschaftsverband her. Der Verbandsversammlung
obliegt insbesondere die Festsetzung des Voranschlages
und die Genehmigung des Rechnungsabschlusses mit
dem für die Verteilung auf die dem Gemeindeverband
angehörenden Gemeinden anerkannten Aufwand und

Überschuss der Ansätze 0220 Standesamt und 0250
Staatsbürgerschaft der Sitzgemeinde. Eine sachliche
Auseinandersetzung über die in Rede stehenden Ansätze
liegt im Interesse aller beteiligten Gemeinden. Sieht sich
die Mehrheit der Verbandsversammlung nicht in der
Lage, den Ansätzen der Sitzgemeinde zu folgen (nach
der in den vergangenen Jahrzehnten gesammelten Er-
fahrung geht es meist um eine angemessene Aliquotie-
rung von teils der Sitzgemeinde und teils dem Gemein-
deverband zurechenbaren Leistungen), so wird in der
Verbandsversammlung vorerst der Bürgermeister der
Sitzgemeinde aufzuklären haben, kann in der Folge im
Auftrag der Verbandsversammlung der Überprüfungs-
ausschuss des Gemeindeverbandes im Einvernehmen
mit dem Überprüfungsausschuss der Sitzgemeinde die
Streitfrage zu klären versuchen bzw. kann schließlich die
Landesregierung zur Streitentscheidung angerufen wer-
den (vgl. § 141 Abs. 4 dritter Satz der Tiroler Gemein-
deordnung 2001). 

Es hat sich in der Praxis bewährt, den Bürgermeister
der Sitzgemeinde oder einen der Sitzgemeinde zu-
rechenbaren Funktionär zum Verbandsobmann zu wäh-
len. Die nach dem Personenstandsgesetz und nach dem
Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 dem Gemeindeverband
obliegenden hoheitlichen Aufgaben sind von den dafür
abgestellten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Sitz-
gemeinde jedenfalls im Auftrag, im Namen und in der
Verantwortung des Verbandsobmannes zu führen (man-
gels abweichender gesetzlicher Zuständigkeiten würde
anderenfalls das Recht auf ein Verfahren vor dem ge-
setzlichen Richter verletzt, Art. 83 Abs. 2 B-VG). Im
Übrigen stehen diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der Sitzgemeinde zur Verfügung. Dadurch ist im Inte-
resse der Verwaltungsökonomie eine bessere Auslastung
dieser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglich.

Ein dreiköpfiger Überprüfungsausschuss des Ge-
meindeverbandes war schon bisher gesetzlich vorgese-
hen. Führt die Sitzgemeinde den Haushalt und die
Dienstposten und Stellen der mit den Personenstands-
und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten betrauten Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen, so erfolgt die Geba-
rungskontrolle bereits durch den Überprüfungsaus-
schuss der Sitzgemeinde. Bei dieser Konstellation kann
der Überprüfungsausschuss im Auftrag der Verbands-
versammlung und im Einvernehmen mit dem Überprü-
fungsausschuss der Sitzgemeinde lediglich allfällige be-
sondere Streitfragen zu prüfen haben.

Durch die nunmehr vorliegende Verordnung wird
daher in die durch Jahrzehnte gewachsene und bewährte
Struktur der Standesamts- und Staatsbürgerschaftsver-
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bände nicht eingegriffen. Der normative Gehalt der bis-
herigen Satzung (im Grunde der Verordnung LGBl.
Nr. 7/1987) beschränkte sich auf die Festlegung der
Organe, die Verteilung von Aufwand und Überschuss
und die Regelung der Haftung der dem Gemeindever-
band angehörenden Gemeinden untereinander. Im Übri-
gen galten die Bestimmungen der Tiroler Gemeindeord-
nung 2001 über die Gemeindeverbände. Die nunmehr
vorliegende Verordnung bildet die bisher schon anzu-
wendenden Bestimmungen der Tiroler Gemeindeord-
nung 2001 über die Gemeindeverbände im ausführliche-
ren Verordnungstext ab.

Eine organisatorische Erleichterung tritt insofern ein,
als künftig nur noch die Bürgermeister der dem Stan-
desamts- und Staatsbürgerschaftsverband angehörenden
Gemeinden Mitglieder der Verbandsversammlung sind.
In der Vergangenheit fand nämlich mangels abweichen-
der Satzungsbestimmungen § 135 Abs. 1 zweiter Satz der
Tiroler Gemeindeordnung 2001 Anwendung; Gemein-
den, deren Anteil am Aufwand des Gemeindeverbandes
mehr als 20 v. H. beträgt, haben danach weitere Vertre-
ter in die Verbandsversammlung, höchstens jedoch einen
für je weitere angefangene 10 v. H. zu entsenden. Da es
in der Verbandsversammlung im Wesentlichen lediglich
um die Abklärung zweier Haushaltsansätze (0220 Stan-
desamt und 0250 Staatsbürgerschaft) geht, erscheint

diese Verminderung der Zahl der Mitglieder der Ver-
bandsversammlung sachlich gerechtfertigt. Gegen einen
sachlich nicht gerechtfertigten Druck einer Mehrheit
von Mitgliedsgemeinden kann sich der Bürgermeister
der Sitzgemeinde durch die oben bereits erwähnte Mög-
lichkeit der Anrufung der Landesregierung zur Wehr set-
zen; nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Lan-
desregierung hat sich mit einer solchen dem Organisa-
tionsrecht zurechenbaren Streitfrage die Abteilung Ge-
meindeangelegenheiten auseinander zu setzen.

Die Übergangsbestimmung in § 12 Abs. 2 der nun-
mehr vorliegenden Verordnung stellt sicher, dass die Or-
gane, die nach den bisher in Geltung gestandenen Be-
stimmungen ihre konstituierende Sitzung abgehalten
haben oder gewählt worden sind, im Amt bleiben und als
Organe im Sinn der Bestimmungen der nunmehr vorlie-
genden Verordnung anzusehen sind.

Der Härte, die dadurch entsteht, dass der erfah-
rungsgemäß höhere, durch Einnahmen nicht gedeckte
Aufwand eines Gemeindeverbandes, in dessen Sprengel
ein Krankenhaus gelegen ist, nur auf die Mitgliedsge-
meinden umgelegt werden kann, kann durch die nun-
mehr vorliegende Verordnung nicht entgegengetreten
werden; eine Verteilung des Aufwandes auf alle Ge-
meinden im Einzugsbereich des Krankenhauses bedürfte
(bundes)gesetzlicher Maßnahmen.

1.674 Personen wurden 2008 vom Bergret-
tungsdienst Tirol geborgen. Die Aufschlüsselung
der Einsatzdaten bringt gute Erkenntnisse über
das Unfallgeschehen im führenden Bergtouris-
musland Österreichs. Von den geborgenen Perso-
nen waren fast 1.500 Verletzte, 180 Unverletzte
und 46 Tote. Mehr als 1.600 Einsätze gab es 2008
im Bundesland Tirol. Das sind mehr als 32.800 Ein-
satzstunden.

Die Tiroler Bergrettung hat 45 Prozent aller im
Jahr 2008 in Österreich erbrachten Einsatzstun-
den des ÖBRD geleistet. Das ist das größte Ein-
satz- und Arbeitspotenzial bundesweit. 

33.000 ehrenamtliche Einsatzstunden – allein
Tirol – wären theoretisch dabei nahezu 4 „Ein-
satzjahre“ im Jahr 2008 – umgerechnet: Vier Tiro-
ler Bergretter wären zur Erreichung dieser Stun-
denzahl ein ganzes Jahr lang 24 Stunden tagtäglich

im Einsatz. Wertschöpfung des ÖBRD für das Ge-
meinwohl im Land Tirol: Bei einem theoretisch an-
genommenen Stundensatz von 50,– Euro (geringe
Annahme für Fachpersonal) wäre das – allein bei
Einsätzen (ohne Ausbildungszeiten) – ein finan-
zieller Gegenwert von fast 1,7 Millionen Euro, den
die Bergrettung im Sinn des Gemeinwohls dem
Tourismusland Tirol gebracht hat - allein im Jahr
2008. 

Zeiten, Zahlen und Wertschöpfung für Ausbil-
dung und Training der Einsatzkräfte sind in dieser
Kalkulation noch nicht enthalten. Sie würden ein
Vielfaches der 1,7 Millionen Euro ausmachen. 

Die genaue Aufschlüsselung der Einsatzdaten
finden Sie auf der Website der Tiroler Bergrettung:
www.bergrettung-tirol.com

Bergrettung Tirol – Aktuelle Einsatz-Statistik für 2008
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Gemeinde-Abgabenertragsanteile Jänner bis April 2009
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Jänner 2009 Februar 2009
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 106,6 107,0

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 117,9 118,3

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 124,1 124,5

Index der Verbraucherpreise 86
Basis: Durchschnitt 1986 = 100 162,2 162,9

Index der Verbraucherpreise 76
Basis: Durchschnitt 1976 = 100 252,2 253,2

Index der Verbraucherpreise 66
Basis: Durchschnitt 1966 = 100 442,6 444,3

Index der Verbraucherpreise I
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 563,9 566,0

Index der Verbraucherpreise II
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 565,7 567,8

Der Index der Verbraucherpreise 2005 (Basis: Durchschnitt 2005 = 100) für
den Kalendermonat Februar 2009 beträgt 107,0 (vorläufige Zahl) und ist somit
gegenüber dem Stand für Jänner 2009 um 0,4% gestiegen (Jänner 2009
gegenüber Dezember 2008: – 0,5 %). Gegenüber Februar 2008 ergibt sich eine
Steigerung um 1,3 % (Jänner 2009/2008: + 1,2%).

V E R B RAU C H E R P R E I S I N D E X  
F Ü R  F E B R UA R  2 0 0 9
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